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1 EINLEITUNG 
(BauGB Anlage 1 Nr. 1) 

Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen eine 
Umweltprüfung durchzuführen. Prüfungsgegenstand ist die Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen des Bauleitplans auf die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB. Diese sind in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Zwingende Gliederungs- 
und Inhaltsanforderungen zum Mindestinhalt des Umweltberichts ergeben sich aus der Anlage 1 zum 
BauGB (OVG Hamburg, Urteil vom 27.04.2016 - 2 E 20/13.N). 

Die Umweltprüfung wird Bestandteil der bauleitplanerischen Abwägung. Der hierfür erforderliche Prü-
fungsumfang und Detaillierungsgrad wird durch die Gemeinde eigenverantwortlich festgelegt. Hierbei hat 
sie eine Prognoseentscheidung zu treffen, welche Wirkungen vernünftigerweise bei objektiver Betrachtung 
zu erwarten sind (vgl. Busse et. al. 2013: 15). 

1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte des Bauleitplans 

(BauGB Anlage 1 Nr. 1 Buchstabe a) 

1.1.1 Ziele 

Ziel der Planung ist die Sicherung der bestehenden Siedlungsstruktur sowie die Steuerung der Baulandent-
wicklung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird die bestehende Bebauung im Bestand gesichert. 
Gleichzeitig wird mit der Schaffung des Planungsrechts die Siedlungsflächenentwicklung forciert. Die bisher 
im Außenbereich gelegenen Grundstücke werden in den Innenbereich integriert. Durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplans kann eine geordnete städtebauliche Entwicklung hinsichtlich der Baustruktur und der 
Gestaltung baulicher Anlagen gesichert werden. Darüber hinaus wird das im Entwurf des Landschaftsplans 
dargestellte Landschaftsschutzgebiet sowie ein geschützter Landschaftsbestandteil in die Planung inte-
griert.  

1.1.2 Festsetzungen 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO sowie als Dorfgebiet (MD) ge-
mäß § 5 BauNVO ausgewiesen. Die ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen sowie Ver-
gnügungsstätten werden nicht zugelassen.  

VERSIEGELUNGSGRAD 

In den allgemeinen Wohngebieten wird eine GRZ von 0,4 und im Dorfgebiet von 0,6 festgesetzt. In den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 5 darf die GRZ nur um 0,1 überschritten werden.  

GEBÄUDEKUBATUR 

Die Gebäudekubatur wird durch Festsetzung von Baugrenzen, einer Traufhöhe von 6,5 m und einer First-
höhe von 10 m in den allgemeinen Wohngebieten bestimmt. Die überbaubaren Grundstücksflächen halten 
einen Regelabstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen von 3,0 m ein.  

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 

Die privaten Gartenflächen sind gärtnerisch anzulegen. Die Anlage von Kies- oder Splittflächen außerhalb 
von Wegen ist nicht zulässig. Es wird ein Mindestmaß zur Durchgrünung festgesetzt, indem innerhalb der 
allgemeinen Wohngebiete je angefangene 200 m² überbaubare Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen 
ist. Zwischen Frühlingsstraße und Vikariestraße wird ein geschützter Landschaftsbestandteil in die Planung 
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übernommen. Darüber hinaus wird das Landschaftsschutzgebiet zwischen Frühlingsstraße und Herren-
straße nachrichtlich in die Planung übernommen.  

1.1.3 Angaben zum Standort 

 
Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (rote Linie); Quelle: (Land NRW, 2020) 

Das Plangebiet befindet sich im nordwestlichen Bereich des Ortsteils Boslar. Die Größe des Plangebiets 
beträgt ca. 11,8 ha. Davon werden ca. 8,3 ha aus dem bisherigen Außenbereich und 3,5 ha aus dem Innen-
bereich gem. Innenbereichssatzung der Stadt Linnich vom 25.04.1997 entwickelt. 

Im Westen angrenzend an die Gereonstraße umfasst es die Flächen bis zur Herrenstraße. Im Norden 
schließt es den Friedhof und die Flächen angrenzend an den Heideweg ein. Bei den nördlich an den Heide-
weg angrenzenden Flächen handelt es sich um landwirtschaftliche Nutzflächen.  

Die bestehenden Siedlungsstrukturen innerhalb des Geltungsbereichs sind durch ein- bis zweigeschossige 
Wohnbebauung in überwiegend offener Bauweise geprägt. Die rückwärtig gelegenen Flächen werden als 
Weideflächen genutzt.  

An der Gereonstraße südlich des Geltungsbereichs befindet sich eine ein Vierkanthof, dessen Außenflächen 
an den Geltungsbereich grenzen.  

Das Plangebiet umfasst folgende Flurstücke der Flur 2, Gemarkung Boslar:  181, 182, 183, 184, 141, 213, 
214, 209, 208, 70, 50, 215, 216 und teilweise die Flurstücke 140, 136, 139, 207 76, 75, 74, 73, 142. 

Das Plangebiet umfasst folgende Flurstücke der Flur 6, Gemarkung Boslar: 189,190,191, 210, 211, 212, 176, 
155, 156, 159, 160, 94, 158, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 99, 98, 18, 17, 72, 73, 83/8. 9, 10, 11, 12, 203, 
204, 205, 206, 2, 3, 4, 140, 141, 165, 185, 186, 187, 183, 184, 6/2 und teilweise das Flurstück 169.  

Das Plangebiet umfasst folgende Flurstücke der Flur 7, Gemarkung Boslar: 57, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 127, 
107, 103, 106, 159, 109, 110, 160, 123, 119, 120, 85, 86, 158, 157, 121, 122, 88, 62/4, 146, 145 und teilweise 
das Flurstück 164. 
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1.1.4 Bedarf an Grund und Boden 

Bedarf an Grund und Boden 

Nutzung 

Fläche in m² (ca.) 

Gesamt Teilfläche 
Voraussichtliche 

Versiegelung 

    

Bestand 

Acker 9.010  - 

Grünland 58.600  - 

Verkehrsfläche / Wege 8.010  8.010 

Private Grundstücksfläche (Innenbereich) 33.315  22.110 

davon Versiegelung 0,4/0,6 22.730  13.640 

davon Versiegelung 0,6/0,8 10.585  8.470 

Private Grundstücksfläche (Außenbereich) 4.100  - 

Friedhof 5.535  - 

Summe 118.570  30.120 

    

Planung 

Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,4 bzw. 0,6 mit Ne-
benflächen) 

38.655 - - 

davon versiegelte Fläche (40% bzw. 60% mit 
Nebenflächen) 

- 23.190 23.190 

davon Gartenfläche - 15.465  

Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,4 bzw. 0,5 mit Ne-
benflächen) 

5.895 - - 

davon versiegelte Fläche (40% bzw. 50% mit 
Nebenflächen) 

- 2.945 2.945 

davon Gartenfläche - 2.950 - 

Dorfgebiet 15.355 - - 

davon versiegelte Fläche (60% bzw. 80% 
mit Nebenflächen) 

 12.285 12.285 

davon Gartenfläche  3.070 - 

Grünflächen 48.730  - 

Öffentliche Grünfläche 915   

Landschaftsschutzgebiet 42.280   

Friedhof 5.535   

Straßenverkehrsflächen öffentlich 6.325 - 6.325 

Straßenverkehrsflächen öffentlich mit der besonde-
ren Zweckbestimmung  

3.610 - 3.610 

Summe 118.570 - 48.355 

Tabelle 1: Bedarf an Grund und Boden, Werte gerundet 
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1.2 Einschlägige Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 

Einschlägige Fachgesetze, Raumordnung, Bauleitplanung und naturschutzfachliche oder wasserrechtliche 
Schutzgebiete treffen übergeordnete natur- und landschaftsbezogene Vorgaben. Nachfolgend wird darge-
legt, wie die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 
das Vorhaben von Bedeutung sind, bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden. Da die was-
serrechtlichen Schutzgebiete funktional dem Schutzgut Wasser zugeordnet sind, werden diese zum besse-
ren Verständnis erst unter Kapitel 2.1.4 „Wasser“ sowie den darauf aufbauenden Kapiteln dieses Umwelt-
berichts beschrieben. 

1.2.1 Fachgesetze 

Umweltschutzziele Art der Berücksichtigung 

Tiere 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf Tiere zu berücksichtigen.  

Eine Konkretisierung dieser Belange ergibt sich aus dem allgemeinen 
sowie dem speziellen Artenschutz des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG). Gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

• wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünfti-
gen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 

• Lebensstätten wildlebender Tiere ohne vernünftigen Grund zu 
beeinträchtigen oder zu zerstören. 

Erforderliche Maßnahmen oder Festsetzun-
gen ergeben sich erst nach Vorlage der ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2. 
Dieses wird im Verlauf des weiteren Verfah-
rens erstellt. 

 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

• wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen o-
der zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europä-
ischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

 

Pflanzen 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf Pflanzen zu berücksichtigen. Eine Konkretisierung 
dieser Belange ergibt sich auch hier aus dem allgemeinen sowie dem 
speziellen Artenschutz des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). 
Gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

• wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Stand-
ort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzu-
schlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten, 

• Lebensstätten wildlebender Pflanzen ohne vernünftigen Grund 
zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 

Der Erhalt der vorhandenen wildlebenden 
Pflanzen wird vorliegend nicht durch Fest-
setzungen des Bebauungsplans gewährleis-
tet, da keine hochwertigen Bepflanzungen 
vorhanden sind. Der im Landschaftsplan 
festgesetzte geschützte Landschaftsbe-
standteil wird in die Planung integriert und 
gesichert.   

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

• wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

Besonders geschützte Pflanzenarten sind 
innerhalb des Plangebietes nicht vorhan-
den, sodass keine Festsetzungen für den Er-
halt getroffen werden müssen.  
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Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich vo-
raussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Umfang der erforder-
lichen Kompensationsmaßnahmen bemisst sich typischerweise an 
den vor dem Eingriff vorhandenen Pflanzengesellschaften. 

Die erforderlichen Kompensationsmaßnah-
men werden vor dem Hintergrund eines 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrages im 
weiteren Verlauf des Verfahrens bestimmt. 

Fläche 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf die Fläche zu berücksichtigen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umgegangen werden, wobei die Möglichkeiten der In-
nenentwicklung zu nutzen und Bodenversiegelungen auf das notwen-
dige Maß zu begrenzen sind. 

Standortalternativen wurden auf der vorge-
lagerten Planungsebene untersucht.  

Boden 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf den Boden zu berücksichtigen. 

Gemäß § 1 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen abzu-
wehren, Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwir-
kungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden 
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen vermieden 
werden. 

Durch Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung wird die Bodenversiegelung 
auf das zur Erfüllung der Planungsziele er-
forderliche Maß begrenzt (vgl. Kap. 2.4). 

 

Wasser 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf das Wasser zu berücksichtigen. 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet 
nicht vorhanden, sodass diesbezügliche 
Auswirkungen nicht zu erwarten sind. 

Gemäß § 1 Abs. 6 e) BauGB ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
der sachgerechte Umgang mit Abwässern berücksichtigen. 

Der Umgang mit anfallendem Nieder-
schlagswasser wird im weiteren Verlauf des 
Verfahrens geklärt.  

Luft und Klima 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf Luft und Klima zu berücksichtigen. 

Die Auswirkungen des Planvorhabens auf 
Luft und Klima wurden berücksichtigt. All-
umfassend sind explizite negative Auswir-
kungen durch das Planvorhaben nicht abzu-
sehen (vgl. Kap. 2.1.6 und der darauf auf-
bauenden Kapitel) 

Gemäß § 1 Abs. 6 e) BauGB ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
die Vermeidung von Emissionen zu berücksichtigen. 

Durch das Vorhandensein von Wohnnut-
zungen werden in der Regel keine Emissio-
nen hervorgerufen, die sich erheblich nega-
tiv auf die klimatische oder lufthygienische 
Situation auswirken. 

Gemäß § 1 Abs. h) ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Erhal-
tung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen 
Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den, zu berücksichtigen. 

Die Belange wurden berücksichtigt, vorlie-
gend ist jedoch von keiner erheblichen Be-
einträchtigung der Luftqualität auszugehen.  
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Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen werden 

Explizite Maßnahmen werden nicht getrof-
fen. Jedoch eröffnet der Bebauungsplan ei-
nen Gestaltungsspielraum, in dem entspre-
chende Maßnahmen, z.B. Dachbegrünun-
gen, Holzfassaden oder Solar- und Photo-
voltaikanlagen umgesetzt werden können. 
Zugleich tragen die für andere Schutzgüter 
festgesetzten Maßnahmen, z.B. Pflanzmaß-
nahmen auch zu einer Begünstigung klima-
tischer Belange bei (vgl. Kap. 2.4). 

Nach dem in § 50 BImSchG normierten Trennungsgebot sind die für 
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuord-
nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich ver-
mieden werden. 

Durch die Plankonzeption wird eine Anord-
nung der Nutzungen ermöglicht, die schäd-
liche Umwelteinwirkungen so weit wie 
möglich vermeidet. 

Wirkungsgefüge 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 
Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima zu berücksich-
tigen. 

Das Wirkungsgefüge zwischen den Schutz-
gütern wurde berücksichtig, explizite nega-
tive Auswirkungen darauf werden jedoch 
durch die Planung nicht hervorgerufen. 

Landschaftsbild 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu berücksichtigen. 

Durch die Festsetzungen, die zu einer Ent-
stehung ortsbildverträglicher Gebäudeku-
baturen beitragen, sowie den grünordneri-
schen Festsetzungen können die Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild verringert 
werden (vgl. Kap. 2.4). 

Biologische Vielfalt 

Gemäß § 1 Abs. 6 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu berücksichtigen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 
wird ein artenarmer Lebensraum durch ei-
nen anderen artenarmen Lebensraum er-
setzt. Die Festsetzungen, welche die Schutz-
güter Tiere und Pflanzen begünstigen, wir-
ken sich im Ergebnis positiv auf die biologi-
sche Vielfalt aus. 

Mensch 

Gemäß § 1 Abs. 6 c) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-
völkerung insgesamt zu berücksichtigen. 

Gemäß § 1 Abs. 6 e) BauGB ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
die Vermeidung von Emissionen berücksichtigen. 

Das Schutzgut Mensch wurde berücksich-
tigt, explizite negative Auswirkungen darauf 
werden jedoch aller Wahrscheinlichkeit 
durch die Planung nicht hervorgerufen.  

Kultur- und Sachgüter 

Gemäß § 1 Abs. 6 d) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu berücksich-
tigen. 

Schützenswerte Kulturgüter wurden be-
rücksichtigt, explizite negative Auswirkun-
gen sind durch das Planvorhaben jedoch 
nicht zu erwarten.  

Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB soll die Notwendigkeit der Umwand-
lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet 
werden. 

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 
Flächen wurde in die Abwägung eingestellt 
und begründet (vgl. Kapitel 2.1.11 sowie die 
darauf aufbauenden Kapitel dieses Umwelt-
berichts). 
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Gem. § 1 DSchG NRW sind die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen ange-
messen zu berücksichtigen.  

Gemäß § 9 Absatz 1 DSchG NRW bedarf der Erlaubnis der Unteren 
Denkmalbehörde, wer Baudenkmäler oder ortsfeste Bodendenkmä-
ler beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder die 
bisherige Nutzung ändern will, in der engeren Umgebung von Bau-
denkmälern oder ortsfesten Bodendenkmälern Anlagen errichten, 
verändern oder beseitigen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild 
des Denkmals beeinträchtigt wird oder bewegliche Denkmäler besei-
tigen oder verändern will. 

Beim Auftreten archäologischer Boden-
funde und Befunde ist die Stadt als Untere 
Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bo-
dendenkmalpflege im Rheinland, Außen-
stelle Nideggen, unverzüglich zu informie-
ren. 

Bodendenkmal und Fundstelle sind zu-
nächst unverändert zu erhalten. Die Wei-
sung des Rheinischen Amtes für Boden-
denkmalpflege für den Fortgang der Arbei-
ten ist abzuwarten. 

Tabelle 2: Umweltschutzziele aus Fachgesetzen; Quelle: Eigene Darstellung 

Neben den genannten Fachgesetzen werden auch die unterschiedlichen übergeordneten Fachplanungen 
hinsichtlich ihrer Umweltschutzziele überprüft. Im Folgenden werden die weiteren planungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen hinsichtlich ihrer umweltbezogenen Vorgaben dargestellt und hinsichtlich planbe-
dingter Konflikte untersucht. 

1.2.2 Regionalplan 

 
Abbildung 2: GEP Region Aachen mit Verortung des räumlichen Geltungsbereichs (schwarz-gestrichelter Kreis) (Bezirksregierung Köln, 2016a) 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, in der Fassung der 1. Auflage 
2003 (stand Oktober 2016) stellt für das Plangebiet Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche (AFAB) dar. 
Die im Regionalplan dargestellten allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche umfassen unter anderem auch 
Siedlungen und Verkehrswege unterhalb der regionalbedeutsamen Darstellungsschwelle sowie Dauerbra-
chen, Gehölze, kleinere Waldflächen und andere, zum Teil baulich genutzte Flächen, für die die 3. DVO zum 
LPlG keine eigenständige Darstellung vorsieht. Gemäß Ziel 2-4 des Landesentwicklungsplans Nordrhein-
Westfalen, geltend seit dem 06.08.2019, ist ,unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Landschaftsent-
wicklung und des Erhalts der landwirtschaftlichen Nutzfläche, auch in den im regionalplanerisch festgeleg-
ten Freiraum gelegenen Ortsteilen eine bedarfsgerechte, an die vorhandene Infrastruktur angepasste Sied-
lungsentwicklung möglich. Demnach steht die Planung den Darstellungen des Regionalplans im Sinne der 
Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsplans nicht entgegen. Natur- und landschaftsbezogene 
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planerische Vorgaben werden für die Verfahrensgegenständlichen Flächen nicht getroffen. Die Planung 
folgt somit den Darstellungen des Regionalplanes. 

1.2.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Linnich, rechtskräftig seit dem 28.11.1995, stellt die verfahrensgegen-
ständlichen Flächen überwiegend als Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen sowie Grünflächen unter-
schiedlicher Zweckbestimmung dar. Die Flächen, die im Süden an den Geltungsbereich grenzen, sind als 
Gemischte Bauflächen dargestellt. Derzeit befindet sich der Flächennutzungsplan der Stadt Linnich in der 
Neuaufstellung. Im Zuge der Planaufstellung werden die im Bebauungsplan zu entwickelnden Flächen im 
Flächennutzungsplan angepasst und als Wohnbauflächen ausgewiesen. Die gemäß des in Aufstellung be-
findlichen Landschaftsplan geschützten Landschaftsbestandteile sowie die Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Friedhof werden in die Planungen übernommen.  

 

Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan (Stadt Linnich, 1995) 

1.2.4 Naturschutzfachliche Schutzgebiete 

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§ 21 und 23 bis 36 BNatSchG. Demnach sind der 
Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§ 21 BNatSchG), Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG), Natio-
nalparke oder Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG), Land-
schaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG), ge-
schützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG), gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) und Na-
tura-2000-Gebiete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben hinsichtlich ei-
ner möglichen Betroffenheit zu untersuchen.  

Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl. § 22 Abs. 2 BNatSchG). 
Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützte Land-
schaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Unteren Naturschutzbehörden festgesetzt. 
(vgl. § 7 LNatSchG) 
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Gemäß dem Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege befinden sich Teile des Plangebiets 
innerhalb eines Biotopverbunds mit besonderer Bedeutung. Die Schutzziele des Biotopverbunds „Börden-
dörfer und Bördenstrukturen entlang des Malefinkenbachs“ sind der Erhalt der Grüngürtel in Hof- und Orts-
randlage der Bördendörfer mit strukturreichen Gärten, Gehölz- und Grünlandkomplexen und Obstbaum-
weiden sowie der Erhalt der Gräben und Fließe mit einzelnen begleitenden Gehölzen.  

Der Landschaftsplan 2 Ruraue wird vollständig überarbeitet und als Landschaftsplan 2 „Rur- und Indenaue“ 
neu aufgestellt. In der Fassung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (Auslegungszeitraum 
20.04.2020 bis 19.06.2020) und Träger öffentlicher Belange (Beteiligung im Zeitraum vom 20.04.2020 bis 
20.05.2020) stellt der Landschaftsplan Teile des Plangebiets als Flächen für die temporäre Erhaltung der 
Naturraumpotentiale bis zur Realisierung einer den Zielen der Raumordnung und Landesplanung entspre-
chenden Bauleitplanung oder fachplanerischen Festsetzung dar. Zwischen Vikariestraße und Frühlings-
straße befindet sich ein geschützter Landschaftsbestandteil. Der rückwärtige Bereich zwischen Frühlings-
straße und Herrenstraße wird im Entwurf des Landschaftsplans als Landschaftsschutzgebiet dargestellt. Ziel 
ist die Erhaltung der Naturraumpotentiale einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen naturnahen 
Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird den Zielen des Landschaftsplans entsprochen.  

Abbildung 4: Biotopverbund (MULNV NRW, 2020a) 
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Abbildung 5: Auszug aus dem Landschaftsplan 2 "Rur- und Indenaue", in Aufstellung (Kreis Düren, 2020) 

Zur Beschreibung und Bewertung einer möglichen Betroffenheit von Wasserschutzgebieten wird auf das 
elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW (ELWAS 
WEB) des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. Demnach wird das Plangebiet von keinen festgesetzten oder geplan-
ten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebieten überlagert. 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER 

UMWELTAUSWIRKUNGEN 
(BauGB Anlage 1 Nr. 2) 

Gemäß BauGB Anlage 1 Nr. 2 sind die in der Umweltprüfung ermittelten, erheblichen Umweltauswirkungen 
zu beschreiben und zu bewerten. Dies umfasst neben der Bestandsbeschreibung und der Entwicklungs-
prognosen bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung auch die Darlegung von Vermeidungs-, 
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen, die Prüfung von Planungsalternativen sowie eine Beschreibung 
der erheblichen nachteiligen Auswirkungen. 

2.1 Basisszenario sowie Bewertung und Prognose zum Umweltzustand 

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe a) 

Gemäß BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe a und b umfasst der Umweltbericht eine Bestandsaufnahme der 
einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, 
die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden (Basisszenario) sowie eine Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung (Entwicklungsprognose). Die Betrachtung wird an-
hand der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a), c) und d) BauGB genannten Schutzgüter gegliedert. Diese sind als umfassende 
Bezeichnung der Umweltbelange zu verstehen (Ernst, Zinkhahn, Bielenberg, & Krautzberger, 2019). Auf-
grund funktionaler Zusammenhänge werden Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Luft und Klima 
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gebündelt betrachtet. Hierdurch werden diesbezügliche Wirkungszusammenhänge erfasst. Weitere Aus-
wirkungen auf das Wirkungsgefüge werden in den Kapiteln zu den jeweiligen Schutzgütern beschrieben. 
Auf ein gesondertes Kapitel zur Beschreibung des Wirkungsgefüges wird verzichtet. 

Da Basisszenario und Entwicklungsprognose aufeinander aufbauen, werden auch diese zusammengefasst. 
Ebenso werden die Auswirkungen der Nichtdurchführung der Planung im Kapitel 2.3 gebündelt, da sie über-
wiegend zu keiner erheblichen Veränderung des Umweltzustandes führen. 

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Tiere und Pflanzen erfüllen Funktionen in Stoffkreisläufen, als Bewahrer genetischer Vielfalt und Einfluss-
faktor für andere Schutzgüter (z.B. Reinigungs-, Filter- und Produktionsfunktion für Boden, Wasser, Luft 
bzw. Klima). Daher sind sie in ihrer biologischen Vielfalt zu schützen. Die biologische Vielfalt umfasst wie-
derum drei Aspekte: Die Vielfalt der Ökosysteme (z.B. Lebensgemeinschaften, Lebensräume, Landschaf-
ten), der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten (BfN, 2020a). 

BASISSZENARIO 

Innerhalb des Plangebiets sind zahlreiche Grundstücke bereits bebaut und dienen vorwiegend der Wohn-
nutzung. Nördlich des Heidewegs geht das Plangebiet in die freie Feldflur über. Die innenliegenden Flächen 
zwischen Frühlingsweg, Vikariestraße und Herrenstraße sind vorwiegend Grün- und Ackerland, in dem ver-
einzelt teils ältere (Obst-) Bäume vorhanden sind. Diese Strukturen dienen potentiell als Nahrungs- und 
Bruthabitate.  

Das Vorkommen besonders geschützter Arten wurde im Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe 1 un-
tersucht (Büro für Ökologie & Landschaftsplanung, 2020). Im Zuge einer Datenrecherche sowie einer Be-
gutachtung des Geländes vor Ort wurde sowohl das potenziell mögliche Vorkommen planungsrelevanter 
Arten ermittelt als auch konkret nach Hinweisen hierauf gesucht. Brutvorkommen planungsrelevanter Ar-
ten können auf den Flächen nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere stellen die innerörtlichen Grün-
landflächen und Obstwiesen ein gutes Brut- und Nahrungshabitat für den Steinkauz und die Schleiereule 
dar. Diese Flächen könnten essenzieller Bestandteil des Bruthabitats bzw. essenzielle Nahrungsfläche sein. 
Ferner kann das Vorkommen von Bluthänfling, Star, Turmfalke und Schwarzkehlchen nicht ausgeschlossen 
werden. Zudem kann das Brutvorkommen von Rebhuhn und Waldohreule nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden.  

Innerhalb des Plangebietes stellen die älteren Gehölze und Stallungen zudem ein potenzielles Quartier für 
Fledermäuse dar. 

Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist für den Steinkauz, die Schleiereule und weitere 
Brutvogelarten sowie für die in Gehölzen und Stallungen quartierenden Fledermausarten demnach ohne 
weitere Kartierungen nicht auszuschließen. Eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe 2 erfolgt im wei-
teren Verlauf des Verfahrens.  

Planungsrelevante Pflanzenarten kommen in NRW kaum vor. Es sind lediglich 6 planungsrelevante Arten 
mit jeweils sehr wenigen Vorkommen bekannt. Diese finden sich überwiegend an Sonderstandorten mit 
sehr spezifischen Habitatansprüchen. Diese Habitatanforderungen sind in den vorliegenden Fällen nicht 
gegeben. Im Plangebiet befinden sich gemäß Landschaftsplan zwei geschützte Landschaftsbestandteile so-
wie ein geplantes Landschaftsschutzgebiet. Die geschützten Landschaftsbestandteile umfassen Teile des 
Friedhofs sowie Obstbäume zwischen der Vikariestraße und der Frühlingsstraße.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Mit Ausnahme der geschützten Landschaftsbestandteile und des Landschaftsschutzgebiets werden durch 
die Umsetzung des Vorhabens vorhandene Bepflanzungen vollständig entfernt. Aufgrund des eher gerin-
gen Ausgangswertes der Bepflanzung werden diese Eingriffe in Pflanzen selbst als nicht erheblich bewertet. 
Gleichwohl stellen sie ein Habitat für unterschiedliche Tiere dar.  

Das Landschaftsschutzgebiet und der geschützte Landschaftsbestandteil zwischen Vikariestraße und Früh-
lingsstraße werden im Zuge des Bebauungsplans gesichert.  
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Gemäß § 44 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere der besonders oder streng geschützten Arten 
bzw. europäische Vogelarten mitsamt ihrer Lebensstätten zu beeinträchtigen. Eine Betrachtung von Jagd-
habitaten kann bei der Bewertung von Empfindlichkeit und Eingriff zunächst unberücksichtigt bleiben (vgl. 
BVerwG, Besch. V. 13.03.2008 – 9 VR 10.07). Ausgenommen sind Jagdhabitate, deren Beeinträchtigung den 
Fortbestand gesetzlich geschützter Fortpflanzung- und Ruhestätten gefährdet bzw. Individuen die Nah-
rungsgrundlage in einer solchen Form entzieht, dass diese verhungern und damit indirekt getötet werden. 
Die Auswirkungen auf das Nahrungshabitat für geschützte Arten werden im weiteren Verlauf des Verfah-
rens im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 ermittelt und bewertet.  

In Bezug auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann es durch mit dem Baustellenbetrieb verbundene Schall-
, Licht- und Staubimmissionen zur Verdrängung störempfindlicher Arten kommen. Durch die Baufeldräu-
mung können Fortpflanzungs- und Ruhestätten dauerhaft zerstört werden und eine Verletzung und/oder 
Tötung von Individuen einhergehen. Durch das Vorhandensein des Vorhabens kann es zur Verdrängung 
nicht siedlungsangepasster Arten kommen.   

Eine Untersuchung möglicher Kompensationsmaßnahmen erfolgt im weiteren Verlauf des Verfahrens nach 
der Durchführung der ASP 2. 

2.1.2 Fläche 

Fläche ist unvermehrbare Ressource, Lebensgrundlage für den Menschen und wird durch diesen bean-
sprucht (BMU, 2017). Planungsrechtliche oder tatsächliche Inanspruchnahme ist mit der Zunahme von 
Siedlungs- und Verkehrsfläche gleichzusetzen (MULNV NRW, 2018); nicht jedoch mit Versiegelung, da auch 
gestaltete Grün-, Erholungs- und Freizeitflächen zur Siedlungs- und Verkehrsfläche gezählt werden (BMU, 
2017). Bei Inanspruchnahme erfolgt eine Nutzungsänderung, was zumeist mit irreversiblem Verlust der 
ursprünglichen Funktion einhergeht.   

BASISSZENARIO 

Das Plangebiet umfasst Flächen im Umfang von 11,8 ha. Davon sind ca. 3,5 ha bereits bebaut und dem 
Innenbereich zuzuordnen. Etwa 0,5 ha privater Grundstücksfläche im Bestand sind dem Außenbereich zu-
zuordnen. Durch die Planung wird die Inanspruchnahme von ca. 2,5 ha Grün- und Ackerland vorbereitet.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Aufgrund des großen Flächenumfang des geplanten Vorhabens und der fehlenden Vorbelastung ist vorlie-
gend von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzgutes auszugehen. Durch die Aufstellung des Bebauungs-
plans wird die bauliche Nutzung bisheriger landwirtschaftlicher Flächen vorbereitet. Der Eingriff in das 
Schutzgut Fläche ist als erheblich zu bewerten. Eine Untersuchung möglicher Kompensationsmaßnahmen 
erfolgt im Kapitel 2.4 dieses Umweltberichts.  

2.1.3 Boden 

Gemäß § 2 Abs. 2 BBodSchG erfüllt Boden Funktionen als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus ist er Ausgleichsmedium in Wasser- und Nährstoffkreis-
läufen sowie Ab- und Aufbaumedium für stoffliche Entwicklung. Aus unterschiedlichen Gründen kann er 
schutzwürdig sein (GD NRW, 2018c): 

• Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte 

• Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit 

• Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum 

Ferner erfüllt Boden Funktionen als Standort und als Archiv. Zur Vermeidung von Dopplungen werden diese 
in den Kapiteln 2.1.2 und 2.1.8 sowie den darauf aufbauenden Kapiteln beschrieben. 
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BASISSZENARIO 

Zur Bewertung des Bodens werden die Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung NRW 
(Land NRW, 2020) und die Bodenkarten im Maßstab 1:5.000 (GD NRW, 2018a) und 1:50.000 (GD NRW, 
2018b) verwendet. Hieraus ergeben sich die nachfolgenden Erkenntnisse. 

Zusammensetzung 

Gemäß Bodenkarte ist im Plangebiet der Bodentyp Parabraunerde vorherrschend. Die jeweilige Zusam-
mensetzung wird in nachfolgender Tabelle erläutert. 

Zusammensetzung der vorhandenen Böden 

Bodentyp Bestandteil 
Schichthöhe 

(dm) 

 Parabraunerde 
Schluffiger Lehm, vereinzelt humos aus Löß 12-19 

Mittel toniger Schluff, karbonhaltig aus Löß 1-8.1 

Tabelle 3: Zusammensetzung des vorhandenen Bodens (GD NRW, 2018b) 

Bodenparameter 

Im Bereich der Parabraunerde ist mit überdurchschnittlichen Bodenparametern und einer entsprechend 
hohen Bodenfruchtbarkeit zu rechnen. Eine detaillierte Beschreibung anhand der einzelnen Bodenparame-
ter ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung 

Parameter Definition Wert 

Wertzahlen der 
Bodenschät-
zung 

Die Bodenwertzahl drückt Reinertragsunterschiede aus, die bei üblicher und 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nur durch den Ertragsfaktor Boden bedingt 
sind. 

70 bis 90 
(sehr hoch) 

Feldkapazität 
Die Feldkapazität bestimmt die Fähigkeit des Bodens, die Verlagerung von Stof-
fen wie Nitrat, die weder adsorptiv festhalten noch mikrobiell umgesetzt wer-
den, in den Untergrund zu mindern.  

364 mm 
(hoch) 

Nutzbare Feld-
kapazität 

Bei grundwasserfreien und nicht staunässedominierten Standorten ist die nutz-
bare Feldkapazität das wesentliche Maß für die Bodenwassermenge, die den 
Pflanzen zur Verfügung steht.  

155 mm 
(hoch) 

Luftkapazität 

Luftkapazität ist ein Maß für die Versorgung der Pflanzenwurzeln mit Sauer-
stoff, das die Speicherkapazität für Starkniederschläge, Grundwasser sowie 
Staunässe darstellt und zusammen mit der Wasserleitfähigkeit die Amplitude 
und Geschwindigkeit von Wasserstandsänderungen im Witterungsverlauf be-
stimmt. 

109 mm 
(mittel) 

Kationenaus-
tauschkapazität 

Nährstoffe kommen in der Natur als Kationen vor. Die Kationenaustauschkapa-
zität bezeichnet die Menge an Nährstoffen, die ein Boden bezogen auf seine 
Masse binden und abgeben kann.  

263 mol+/m² 
(hoch) 

Effektive Durch-
wurzelungstiefe 

Die effektive Durchwurzelungstiefe kennzeichnet die Tiefe, bis zu der das pflan-
zenverfügbar gespeicherte Bodenwasser von einjährigen Nutzpflanzen bei 
Ackernutzung in niederschlagsarmen Jahren vollständig ausgeschöpft werden 
kann.  

11 dm 
(sehr hoch) 

Tabelle 4: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung (GD NRW, 2018b) 

Schutzwürdigkeit 

Die Schutzwürdigkeit eines Bodens wird zum einen über dessen Wertzahlen der Bodenschätzung bemes-
sen; „sehr fruchtbare Böden haben überwiegend Bodenwertzahlen von über 60; Böden mit sehr hohem 
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Biotopentwicklungspotenzial für Extrem-Standorte haben als Böden aus Tonen Bodenwertzahlen bis 20, als 
Böden aus Sanden Bodenwertzahlen bis 15.“ (GD NRW, 2018c) Daneben erfolgt eine Bewertung der Reg-
lerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum über dessen nutzbare Feldkapazität. 
Liegt diese im 2-Meter-Raum über 220 mm, so wird ein Boden ebenfalls als schutzwürdig eingeordnet. Die 
Schutzwürdigkeit der vorhandenen Böden ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  

Schutzwürdigkeit der vorhandenen Böden 

Bodenteilfunktion Schutzwürdigkeit gegeben? 

Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte nein 

Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit ja 

Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum nein 

Tabelle 5: Schutzwürdigkeit des vorhandenen Bodens; (GD NRW, 2018b) 

Vorbelastung / Altlasten 

Im Bereich der ackerbaulich genutzten Flächen können Einträge durch Biozide oder Düngemittel nicht aus-
geschlossen werden. Die abschließende Bewertung wird auf die nachfolgende Planungsebene abgeschich-
tet. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Bei den anliegenden Böden handelt es sich um fruchtbare Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung als 
Regelungs- und Pufferfunktion bzw. natürliche Bodenfruchtbarkeit. Es ist von einer hohen Empfindlichkeit 
des Schutzgutes auszugehen.  

Im Rahmen der Baumaßnahmen wird die Bodenstruktur durch Versiegelung, Verdichtung, Abtragungen 
und Aufschüttungen dauerhaft verändert. Insbesondere auf den versiegelten Flächen gehen die natürli-
chen Funktionen verloren. Daher sind die baubedingten Eingriffe in das Schutzgut Boden als erheblich zu 
bewerten und zu kompensieren. Eine Zusammenfassung der diesbezüglichen Maßnahmen erfolgt im Kapi-
tel 2.4 dieses Umweltberichts. 

Durch den Betrieb von Wohngebieten sind keine erheblichen Bearbeitungen des Bodens oder Schadstoffe-
inträge in diesen zu erwarten. Insofern wird das Vorhandensein des Wohngebietes voraussichtlich zu kei-
nen weiteren, erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden führen. 

2.1.4 Wasser 

Gemäß § 1 WHG erfüllt Wasser Funktionen als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere und Pflan-
zen sowie als nutzbares Gut. Es beeinflusst das Klima, da Wärme durch Verdunstung der Atmosphäre zu-
geführt wird (DWD, 2020). Im Hinblick auf seine zerstörerische Kraft ist der Hochwasserschutz zu beachten. 

BASISSZENARIO 

Zur Beschreibung des Schutzgutes wird u.a. auf das elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsystem für 
die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW (ELWAS WEB) zurückgegriffen (MULNV NRW, 2019). Demgemäß 
können die nachfolgenden Aussagen getroffen werden. 

Oberirdische Gewässer 

Gemäß § 2 WHG handelt es sich bei oberirdischen Gewässern um Fließgewässer mit ständigem oder zeit-
weiligem Abfluss, die der Vorflut für Grundstücke mehrerer Eigentümer dienen. Sie werden eingeteilt in 
Gewässer erster und zweiter Ordnung sowie in sonstige Gewässer.  

Im Plangebiet selbst bestehen keine Oberflächengewässer. Gewässer erster Ordnung sind im mittelbaren 
Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. Das nächstgelegene Gewässer zweiter Ordnung stellt die Rur in 
etwa 3 km westlicher Entfernung des Plangebietes dar. Das nächstgelegene sonstige Gewässer stellt der 
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Malefinkenbach in etwa 0,3 km südlicher Entfernung des Plangebietes dar. Das Plangebiet befindet sich im 
Teileinzugsgebiet der Rur. 

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper 282_05 „Hauptterrassen des Rheinlandes“.  

Eine kleinräumige Beschreibung der vorhandenen Grundwassereinflüsse ist unter Berücksichtigung des Bo-
dens möglich. Hierzu wird auf die Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 zurückgegriffen (GD NRW, 2018b) . 
Demnach ist im Plangebiet mit Pseudogley-Braunerde zu rechnen. Es ergeben sich die nachfolgenden Pa-
rameter.  

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser 

Parameter Definition Bodentyp 

Gesättigte 
Wasserleitfä-
higkeit 

Die gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf) kennzeichnet, mit welchem Widerstand 
ein Boden Wasser gegen die Schwerkraft halten kann. Sie dient der Bewertung 
des Bodens als mechanischer Filter, beeinflusst die Erosionsanfälligkeit und wird 
zur Ermittlung vom Dränbedürftigkeit bzw. Dränabständen verwendet. 

16 cm/d 
(mittel) 

Kapillare Auf-
stiegsrate 

Die kapillare Aufstiegsrate gibt an, in welcher Intensität ein Boden Wasser aus 
den grundwasserbeeinflussten Schichten durch die Kraft seiner Kapillarität in den 
effektiven Wurzelraum nachliefert. 

0 mm/d 
(keine Nach-

lieferung) 

Grundwasser-
stufe 

Der Grundwasserspiegel schwankt in Abhängigkeit von Klima- und Witterungs-
verhältnissen sowie Wasserverbrauch durch Vegetation oder Menschen mehr o-
der weniger stark. Die Grundwasserstufen geben den Kernbereich der Grundwas-
serschwankung wieder. 

0 
(Ohne Grund-

wasser) 

Staunässe-
grad 

Staunässe tritt auf, wenn eine geringe wasserdurchlässige Zone im Boden (Stau-
körper) die Versickerung des Niederschlagswassers hemmt und somit zur Vernäs-
sung des darüber liegenden Bereiches (Stauwasserleiter) führt. 

0 
(Ohne-

Staunässe) 

Versicke-
rungseignung 

Die Versickerungseignung stellt eine Ersteinschätzung dar, in welchem Maß Bö-
den für eine Versickerung von Niederschlagswasser geeignet sind und welche 
Gründe gegebenenfalls entgegenstehen.  

ungeeignet 

Tabelle 6: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser (GD NRW, 2018b) 

Die Angabe bezüglich der Versickerungseignung des Geologischen Dienstes NRW dient vorliegend lediglich 
als erste Einschätzung. Die abschließende Bewertung wird auf die nachfolgende Planungsebene abge-
schichtet. 

Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Innerhalb der Plangebiete befinden sich keine Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG). Das nächstgelegene Was-
serschutzgebiet ist das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet Titz, in einer Entfernung von ca. 6 km nord-
östlich des Plangebietes. Das Schutzgebiet wird durch bestehende Ortslagen räumlich und funktional vom 
Plangebiet getrennt. Wechselwirkungen mit dem Plangebiet sind nicht erkennbar. 

Heilquellen (§ 53 WHG) sind im linksrheinischen NRW nicht vorhanden und insofern mit abschließender 
Sicherheit nicht von der Planung betroffen. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Im Plangebiet oder dem von der Planung betroffenen Umfeld sind wasserrechtliche Schutzgebiete oder 
oberirdische Gewässer nicht vorhanden. Ferner ist davon auszugehen, dass eine natürliche Versickerungs-
fähigkeit in den oberen Bodenschichten nicht gegeben ist. Hierdurch werden planbedingte Auswirkungen 
auf die Qualität und Menge des Grundwassers begrenzt. Die mit von Grundwasserschwankungen hervor-
gerufenen Bodenbewegungen verbundenen Belange können durch allgemein geltende bauliche Standards 
bewältigt werden. Insgesamt ist damit von einer geringen, spezifischen Empfindlichkeit des Schutzgutes 
Wasser auszugehen. 
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Aufgrund der geringen Empfindlichkeit werden baubedingte Auswirkungen in Form von Versieglung und 
einer damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate als nicht erheblich erachtet. Der 
Bau und Betrieb von Wohngebieten führen zudem nur in stark eingeschränktem Maße zum Einsatz was-
sergefährdender Stoffe. Damit sind erhebliche Auswirkungen auf das Wasser insgesamt nicht zu erwarten. 

2.1.5 Luft und Klima 

Das lokale Kleinklima bildet die Grundlage für die Vegetationsentwicklung und ist unter dem Aspekt der 
Niederschlagsrate für den Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung verantwortlich. Luft ist lebens-
notwendig zum Atmen für Mensch und Tier. Zudem übernimmt die Atmosphäre Funktionen als Schutz- und 
Übertragungsmedium für Stoffflüsse. Ein ausgewogenes Klima und eine regelmäßige Frischluftzufuhr sind 
Grundlage für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  

BASISSZENARIO 

Klimadaten 

Zur Bewertung des lokalen Klimas wird auf den Klimaatlas Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen (LANUV 
NRW, 2020c). Demnach ist das Klima des Plangebietes im Jahresmittel durch eine Lufttemperatur von 
10,5°C, eine Niederschlagssumme von 762 mm und eine Sonnenscheindauer von 1.575 Stunden gekenn-
zeichnet.  

Luftschadstoffe 

Zur Bewertung der zu erwartenden Luftschadstoffe wird auf das Online-Emissionskataster Luft NRW zu-
rückgegriffen (LANUV NRW, 2020b). Hier wird zwischen zahlreichen Emittenten- und Schadstoffgruppen 
unterschieden. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Angaben bei gleichzeitiger Wahrung der Anstoß-
funktion, ist die weitere Betrachtung auf eine fachlich begründete Auswahl zu beschränken. 

Vor diesem Hintergrund sowie im Hinblick auf den Klimawandel erfolgt eine Betrachtung der im Kyoto-
Protokoll benannten Treibhausgase (Umweltbundesamt, 2020a): Kohlendioxid, Methan, und Lachgas 
(N2O) sowie die fluorierten Treibhausgase (HFKW). Aufgrund der hierfür europaweit definierten Grenz-
werte (Umweltbundesamt, 2020b) wird die Betrachtung auf die Feinstaubfraktion PM10 erweitert. Eine 
Betrachtung der Fraktion PM2,5 ist mangels Datengrundlage nicht möglich. Da im Rahmen des vorliegen-
den Umweltberichtes keine Ursachenforschungen betrieben, sondern lediglich die Auswirkung des Plan-
vorhabens im Zusammenwirken im bestehenden Gesamtgefüge untersucht werden, erfolgt die Betrach-
tung der vorgenannten Schadstoffe über alle Emittentengruppen hinweg.  

Schadstoff 
Menge Belastung 

Bezeichnung Chem. Summenformel 

Kohlendioxid CO2 708 t/km² gering 

Methan CH4 63 kg/km² gering 

Lachgas N2O 23 kg/km² gering 

Fluorierte Treibhausgase HF 138 g/km² gering 

Feinstaub PM10 109 kg/km² gering 

Tabelle 7: Belastung des Plangebietes mit klimatisch wirksamen Luftschadstoffen; (LANUV NRW, 2020b) 

Klimatisch wirksame Funktionen 

Die unbebauten Flächen innerhalb des Plangebiets erfüllen eine Funktion als Kaltluftentstehungsgebiete. 
Klimatisch bedeutsame Vegetationsstrukturen, die zur Bildung von Frischluft und zur Bindung von Luft-
schadstoffen beitragen würden, sind innerhalb des Geltungsbereichs nur vereinzelt vorhanden. Die klima-
tischen Funktionen auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ist stets jahreszeitabhängig.  
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ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Im Plangebiet sind keine klimatisch bedeutsamen oder luftreinhaltende Strukturen vorhanden. Daher wird 
von einer geringen Empfindlichkeit des Schutzgutes ausgegangen. Durch die geplanten und bestehenden 
Wohngebiete werden in der Regel keine Emissionen hervorgerufen, die sich negativ auf die klimatische 
oder lufthygienische Situation auswirken. Durch die im Plangebiet und dessen unmittelbarer Umgebung 
gelegenen dorftypischen Nutzungen und die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung der Ackerflächen 
können Emissionen hervorgehen.  

Die an das Plangebiet angrenzende freie Feldflur dient weiterhin als Kaltluftentstehungsgebiet. Die Funk-
tion als Kaltluftentstehungsgebiet innerhalb des Plangebiets auf den Grünlandflächen geht durch die Rea-
lisierung des geplanten Vorhabens innerhalb der allgemeinen Wohngebiete verloren. Die Kaltluftentste-
hungsfunktion des Landschaftsschutzgebiets wird nicht beeinträchtigt und besteht auch nach Umsetzung 
der Planung weiterhin. Insgesamt werden die planbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und 
Klima als nicht erheblich bewertet.  

2.1.6 Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild hat in erster Linie eine ästhetische und identitätsbewahrende Funktion. Die Komposi-
tion verschiedener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches aus. Neben der 
Bewahrung typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt dies auch für den Erholungs-
wert der Landschaft eine große Rolle.  

BESTANDSBESCHREIBUNG 

Das Plangebiet liegt im Bereich der naturräumlichen Haupteinheit NR-554 Jülicher Börde. Die lokale Land-
schaft besteht überwiegend aus landwirtschaftlich genutzten Flächen mit vereinzelten Grün- und Gehölz-
strukturen und wird durch verschiedene Ortslagen und Verkehrstrassen erheblich überprägt. Auch inner-
halb des Plangebiets herrschen unterschiedlich genutzte landwirtschaftliche Flächen vor.  

Das Landschaftsschutzgebiet, das zum Teil im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt, weist eine hohe 
Bedeutung für die siedlungsnahe landschaftsbezogene Erholung auf. Unter anderem wird das Landschafts-
schutzgebiet gegliedert durch lineare Gehölzsäume, Baumreihen, Einzelbäume und kleinere Waldbe-
stände. Im Bereich innerhalb des Plangebiets finden sich vor allem Einzelbäume und niedrige lineare Ge-
hölzsäume. Im rückwärtigen westlichen Bereich der Frühlingsstraße befinden sich ältere Baumgruppen.  

Teile des Plangebiets befinden sich innerhalb des Biotopverbunds VB-K-5003-010 „Bördendörfer und Bör-
denstrukturen entlang des Malefinkenbachs. Dieses umfasst die Grüngürtel der Hof- und Ortsrandlagen 
der Bördendörer mit ausgedehnten, strukturreichen Gärten, Obstbaumweiden, Grünflächen mit Hecken, 
Feldgehölzen, Alleen und Baumgruppen in der sonst ausgeräumten Ackerlandschaft der Jülicher Börde. Die 
Grüngürtel erfüllen eine wichtige Funktion als Trittstein- und Vernetzungsbiotope im landwirtschaftlich ge-
prägten Raum und prägen das Landschaftsbild des Ortsrandes im Plangebiet.  

Die bereits vorhandene Bebauungsstruktur ist für die Region typisch dörflich geprägt: Neben teils kleintei-
ligen Wohnnutzungen finden sich ebenso noch aktive Hofstellen, beispielsweise im Nordosten des Plange-
biets. Zudem befinden sich in der näheren Umgebung Hofstellen, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt 
werden. Der Ortskern Boslars ist vergleichsweise dicht bebaut, die Siedlungsstruktur lockert zu den Sied-
lungsrändern hin auf.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Eine zu betonende Bedeutung des Plangebietes für das übergeordnete Landschaftsbild oder die Naherho-
lung ist nicht erkennbar. Vor diesem Hintergrund ist von einer geringen Empfindlichkeit des Schutzgutes 
auszugehen. 

Das Landschaftsbild wird durch den Bau des Vorhabens verändert. Da das Plangebiet nahezu den gesamten 
nördlichen Ortsrand überplant, ist diese Veränderung als erheblich zu bewerten. Durch die geplante Nut-
zung und die Möglichkeit zur Steuerung der Gestaltung des Ortsrandes ist jedoch keine erhebliche negative 
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Veränderung oder Beeinträchtigungen zu erwarten. Mögliche Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Minde-
rung der Eingriffsfolgen werden im Kapitel 2.4 dieses Umweltberichts zusammengefasst. 

2.1.7 Mensch 

Neben dem indirekten Schutz durch Sicherung der übrigen Schutzgüter sollen gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse, insbesondere hinsichtlich des Immissionsschutzes, gesichert werden. Zur Vermeidung von 
Dopplungen werden die Aspekte der Luftbelastung und Naherholung im Kapitel 2.1.5 „Luft und Klima“ bzw. 
2.1.6 „Landschaftsbild“ beschrieben.  

BASISSZENARIO 

Im Umfeld des Plangebiets befindet sich überwiegend Wohnbebauung. Darüber hinaus befinden sich im 
Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung aktive Hofstellen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Im 
Norden des Plangebiets grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an, die je nach Fruchtfolge bestellt 
und bearbeitet werden. Von diesen Flächen sowie den aktiven Hofstellen können dorfgebietstypische Emis-
sionen in Form von Lärm und Geruch ausgehen. In trockenen Zeiträumen kann durch die Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Flächen zudem die Entstehung von Staubimmissionen nicht ausgeschlossen wer-
den.  

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Bei den im Geltungsbereich geplanten Nutzungen handelt es sich um Wohnnutzungen, die strukturell an 
die bereits bestehende Bebauung angelehnt ist. Es sind Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die, die die 
baubedingten Beeinträchtigungen, lediglich temporär sind. Durch die Planung werden keine Nutzungen 
vorbereitet, die zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. In diesem Zusammenhang ist von einer gerin-
gen Empfindlichkeit gegenüber den vom Planvorhaben ausgelösten Emissionen auszugehen. Der Betrieb 
wird wohngebietstypische Emissionen auslösen, von einer wesentlichen zusätzlichen Belastung durch die 
erzeugten Mehrverkehre ist aufgrund der guten bereits vorhandenen Anbindung nicht auszugehen. Die 
Auswirkungen auf schutzwürdige Nutzungen durch planbedingte Emissionen werden daher nicht erheblich 
sein.  

Im Plangebiet selbst werden ebenso keine Beeinträchtigungen des Menschen durch die umliegenden Nut-
zungen erwartet, da diese dorfgebietstypisch sind.  

2.1.8 Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter besitzen ihre Funktion aufgrund ihres historischen Dokumentationspotenzials sowie 
ihrer wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzung. Unter den Begriff Kulturgüter fallen die Bau- und 
Bodendenkmale als Einzelobjekt oder als Ensemble einschließlich ihres Umgebungsschutzes sowie das 
Ortsbild. Dazu zählen auch räumliche Beziehungen, kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile, Sichtbe-
ziehungen etc. 

BASISSZENARIO 

Kulturgüter 

Auf der Ebene der Landesplanung wird das Untersuchungsgebiet dem bedeutsamen Kulturlandschaftsbe-
reich Rheinische Börde zugeordnet. Die Rheinische Börde ist als gewachsene Kulturlandschaft zu betrach-
ten. Durch den großen Nutzungsdruck zwischen Tagebau, Landwirtschaft und Siedlungsentwicklung ist eine 
sehr ausgeräumt erscheinende, offene Agrarlandschaft, die von Verkehrsadern und Industrie- und Gewer-
beanlagen sowie Halden durchschnitten wird, entstanden. Unter anderem stellen die Ortsränder, Kirch-
türme und Einzelhöfe in der offenen Bördelandschaft markante landschaftsprägende Objekte dar. Die spe-
zifischen Ziele und Leitbilder bestehen unter anderem im Erhalt der alten Dorf-Flur-Grenzen, insbesondere 
die Dorfrandzonen mit Gärten, Obstgärten, -wiesen, hofnahen Weiden, Baumreihen und Einzelbäumen zur 
Belebung des Landschaftsbilds. Zudem ist eine bodenschonende landwirtschaftliche Nutzung der Lössbö-
den zum Erhalt der archäologischen Substanz und des offenen Landschaftscharakters anzustreben. Es ist 
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von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzguts im Hinblick auf Veränderungen des Ortsrandes auszuge-
hen.  

Eine Konkretisierung kulturlandschaftlicher Belange erfolgt auf der Ebene der Regionalplanung. Demnach 
befindet sich der Geltungsbereich nicht innerhalb eines Kulturlandschaftsbereichs im Rahmen der Regio-
nalplanung.  

Sachgüter 

Als Sachgüter können Flächen oder Objekte bezeichnet werden, die einer wirtschaftlichen Nutzung unter-
liegen. Im Plangebiet trifft dies auf die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zu. 

ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

Kulturgüter 

Es sind keine Bodendenkmäler innerhalb des Plangebietes bekannt, ein Vorkommen ist jedoch nicht aus-
zuschließen. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist damit unwahrscheinlich, kann mangels systematischer 
Untersuchungen zum Ist-Zustand aber nicht abschließend ausgeschlossen werden. Diesbezügliche Maß-
nahmen sind auf der nachgelagerten Planungsebene zu verfolgen und werden im Kapitel 2.4 dieses Um-
weltberichts zusammengefasst. 

Durch die Planung wird der gewachsene und landschaftsprägende Ortsrand überplant. Durch geeignete 
Maßnahmen im Bebauungsplan kann eine Gestaltung des Ortsrandes erfolgen.  

Sachgüter 

Hinsichtlich der vorhandenen Sachgüter besteht die Empfindlichkeit in der Umwandlung der derzeitigen 
Nutzung. Aufgrund des Umfangs der Planung ist von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzguts auszuge-
hen und diesbezügliche Eingriffe als erheblich zu werten. Mögliche Maßnahmen zum Ausgleich oder zur 
Minderung der Eingriffsfolgen werden im Kapitel 2.4 dieses Umweltberichts zusammengefasst. 

2.2 Berücksichtigung der sonstigen umweltrelevanten Belange bei Durchführung der Planung 

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe b) 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter wurden bereits unter Kapitel 2.1 ermittelt und dargelegt. Ebenso ist 
eine Auseinandersetzung mit Natura-2000-Gebieten und deren Erhaltungszielen bereits unter Kapitel 0 er-
folgt. Nachfolgend werden die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die übrigen Belange des § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB beschrieben.  

2.2.1 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e BauGB) 

VERMEIDUNG VON EMISSIONEN 

Die vorliegende Planung ermöglicht vor allem die Entstehung von Wohnfunktionen. Demnach sind ver-
mehrt Emissionen, insbesondere in Form von Geräuschen, aber auch von Licht und Luftschadstoffen sowie 
während Bauphasen zu erwarten.  

SACHGERECHTER UMGANG MIT ABFÄLLEN 

Im Rahmen des Baus sind insbesondere Abfälle in Form von Verpackungen zu erwarten. Hiermit verbun-
dene Mengen werden eher gering sein, da die großen Mengen an Baustoffen, die zur Herstellung eines 
Gebäudes oder Gebäudeteiles erforderlich sind, regelmäßig als Schüttgüter oder mit mehrfach verwend-
baren Verpackungen, beispielsweise Paletten, Silos oder Big-Bags geliefert werden.  
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Grundsätzlich führt der Betrieb von Wohnnutzungen insbesondere zu Hausabfällen. Deren Menge kann 
nicht eindeutig beziffert werden, da diese stark abhängig von dem Konsumverhalten der ansässigen Men-
schen ist. Es ist jedoch insgesamt davon auszugehen, dass eine sachgerechte Entsorgung der Abfälle erfol-
gen kann. Aufgrund der gewählten Lage und Dimensionierung der im Bebauungsplan festgesetzten Ver-
kehrsflächen ist eine Befahrbarkeit mit Müllfahrzeugen gewährleistet. 

SACHGERECHTER UMGANG MIT ABWÄSSERN 

Der Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser sowie mit dem Abwasser wird im weiteren Verlauf des 
Verfahrens geregelt.  

2.2.2 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe f BauGB) 

Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie kann während 
der Bauphase nicht durch die Bauleitplanung gesteuert werden. Durch den Einsatz moderner Technik, Fahr-
zeuge und Maschinen, kann jedoch Einfluss darauf genommen werden. Da ein sparsamer Umgang mit Ener-
gie(-trägern) bereits aus Kostengründen von Interesse für die ausführenden Unternehmen sein dürfte, ist 
mit einer Beachtung dieses Umweltbelanges zu rechnen.  

Im Hinblick auf den Betrieb eröffnet der Bauleitplan Gestaltungsspielräume, innerhalb derer die Nutzung 
erneuerbarer Energien (beispielsweise durch die Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungs-
energie) grundsätzlich ermöglicht wird.  

2.2.3 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g BauGB) 

Die Darstellungen von Landschaftsplänen wurden bereits unter Kapitel 0 dieses Umweltberichts näher be-
schrieben. Das Vorhandensein von weiteren Umweltplänen ist nicht bekannt, sodass eine diesbezügliche 
Berücksichtigung nicht erfolgen kann. 

2.2.4 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB) 

In Orientierung am Planungsziel werden „Allgemeine Wohngebiete“ und ein Dorfgebiet festgesetzt. Hier-
durch wird der Ausstoß von Luftschadstoffen auf das zur Zielerfüllung erforderliche Maß beschränkt.  

2.2.5 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe i BauGB) 

Vorliegend sind keine besonderen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschut-
zes oder mit anderen Vorhaben erkennbar, die zu einer erheblichen Störung des Naturhaushaltes führen 
würden bzw. über die bereits unter Kapitel 2.1 dieses Umweltberichts bezeichneten Wirkungszusammen-
hänge hinausgehen. 

2.2.6 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB) 

Bei der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist zwischen den nachfolgenden 
Aspekten zu unterscheiden (Ernst, Zinkhahn, Bielenberg, & Krautzberger, 2019): 

• Das nach Planaufstellung zulässigen Vorhaben ist ein potenzieller Verursacher für schwere Unfälle 
oder Katastrophen, z.B. durch erhöhte Explosions- oder Brandgefahr.  
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• Das geplante Vorhaben ist durch Ereignisse außerhalb des Gebietes für schwere Unfälle oder Kata-
strophen besonders gefährdet; dazu können z.B. Erdrutsche, Erdbeben oder Hochwasser gehören.  

Durch die beabsichtigte Nutzung sind keine Risiken für die menschliche Gesundheit, beispielsweise durch 
eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr gegeben, wie sie bei einem Störfallbetrieb oder industriellen 
Nutzungen zu erwarten wären. Äußere Einwirkungen, aufgrund derer der Betrieb selbst gefährdet sein 
könnte, beschränken sich nach aktuellem Kenntnisstand auf die folgenden Punkte: 

• Das Plangebiet befindet sich gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrund-
klassen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Karte DIN 4149 Juni 
2006, in der Erdbebenzone 3 in der Untergrundklasse „S“. Die in der DIN 4149 genannten bautech-
nischen Maßnahmen sind zu berücksichtigen. 

2.3 Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung 

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe b) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiter in der bisherigen Form genutzt werden 
und damit weiterhin einer Nutzung durch die Landwirtschaft unterliegen und der Wohnnutzung dienen. 
Somit würden auch die nutzungsbedingten Störwirkungen weiterhin in gleichbleibender Form bestehen 
bleiben. Auch die Bewirtschaftung der Ackerflächen mit schwerem, landwirtschaftlichem Gerät würde zu 
einer temporären Schallbelastung sowie zu einem Eintrag von Chemikalien durch Pflanzenschutzmittel in 
den Boden führen. 

Eine Ausbildung höherwertiger Vegetationsstrukturen wäre aufgrund der intensiven Bewirtschaftung der 
Acker- und Grünlandflächen nicht zu erwarten und somit insgesamt auch keine Steigerung der biologischen 
Vielfalt. Das Landschaftsbild bliebe unverändert - einzelne Nachverdichtungen innerhalb des ausgewiese-
nen Innenbereichs hätten aller Wahrscheinlichkeit nach keine erheblichen Auswirkungen. Durch potenziell 
zulässige Anlagen im Außenbereich wären Anlagen zulässig, die das im Bereich des Ortsrands empfindliche 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen könnten.  

2.4 Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe c BauGB) 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in der Ab-
wägung zu berücksichtigen. Vorliegend kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, Pflan-
zen und Biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Landschaftsbild, und Kultur- und Sachgüter zunächst nicht aus-
geschlossen werden. 

In Bezug auf das Schutzgut Fläche wäre ein unmittelbarer Ausgleich nur durch Entsiegelung oder Nutzungs-
aufgabe an anderer Stelle möglich. Da entsprechende Flächen, die für ihre derzeitige Nutzung nicht mehr 
benötigt werden, nicht zur Verfügung stehen, ist ein entsprechender Ausgleich vorliegend nicht möglich. 
Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Abwägungsentscheidung zu Lasten des Schutzgutes. Aufgrund der 
Lage in direktem Anschluss an den Bebauungszusammenhang sowie die vorhandene Anbindung an das 
Verkehrsnetz wird der Gesamtflächenbedarf minimiert.  

In Bezug auf die weiteren Schutzgüter werden verbindliche Maßnahmen in die Plankonzeption aufgenom-
men. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Eine Untersuchung weiterer möglicher 
Kompensationsmaßnahmen erfolgt im weiteren Verlauf des Verfahrens auf Grundlage eines Landschafts-
pflegerischen Begleitplans. 
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Erforderliche Maßnahmen 

Code Maßnahme Maßnahmenbeschreibung 
Begünstigte 
Schutzgüter 

E1 Einfriedung der Grundstü-
cke 

Grundstückseinfriedungen sind grundsätzlich als le-
bende Gehölzhecke auszubilden.   

Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, 
Luft und Klima, 
Landschaftsbild, 
biologische Viel-
falt  

E2 Vermeidung von Steingär-
ten 

Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten oder -schüttun-
gen sind unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücks-
flächen sind wasseraufnahmefähig zu belassen und zu 
begrünen oder zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.  

 

Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, 
Luft und Klima, 
Landschaftsbild, 
biologische Viel-
falt  

E5 Meldung archäologische 
Funde 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische 
Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denk-
malbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland unverzüglich zu melden. Boden-
denkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu 
erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenk-
malpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

Bodendenkmäler 

Tabelle 8: Erforderliche Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Bezüglich der weiteren Schutzgüter sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Hier werden – 
im Sinne des Eingriffsvermeidungsgebotes – vorsorgliche Maßnahmen in die Plankonzeption aufgenom-
men, die zu einer Vermeidung nicht erforderlicher Eingriffe beitragen können.  

Vorsorgliche Maßnahmen 

Maßnahmen Begünstigte 
Schutzgüter Code Name Beschreibung 

V1 Beschränkung der Gebäu-
dehöhe 

Die Gebäudekubatur wird durch Festsetzung von Bau-
grenzen, einer Traufhöhe von 6,5 m und einer Firsthöhe 
von 10,0 m festgesetzt, im WA 2 wird die maximale 
Traufhöhe gemäß dem VEP auf 11,0 m begrenzt. Die 
überbaubaren Grundstücksflächen halten einen Regel-
abstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen von 3,0 m 
ein. 

Landschaftsbild 

V2 Gestaltung von Doppel-
häusern und Hausgrup-
pen 

Doppelhauseinheiten sowie Hausgruppen sind mit glei-
cher Dachform, Dachneigung, Trauf- und Firsthöhe, 
Dacheindeckung und Fassadenmaterialien auszuführen. 

Landschaftsbild 

Tabelle 9: Vorsorgliche Maßnahmen 

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe d) 

Die Prüfung von Standortalternativen ist bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgt. Im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind alternative Planungsmöglichkeiten in Bezug auf die Konzep-
tion darzustellen. 
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2.6 Erhebliche Nachteilige Auswirkungen 

(BauGB Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe e) 

Aufgrund des Gebietscharakters, der geringen Vorbelastung sowie fehlender Summationseffekte mit an-
deren Vorhaben werden erhebliche nachteilige Auswirkungen nicht erwartet. Auch bestehen keine An-
haltspunkte dafür, dass die entstehenden Umweltauswirkungen bei der Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach dem Fachrecht zu berücksichtigen sind.  

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
(BauGB Anlage 1 Nr. 3) 

3.1 Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

(BauGB Anlage 1 Nr. 3 Buchstabe a) 

Die Bestandsaufnahme erfolgt auf der Grundlage von Ortsbegehungen, diversen Gutachten, durch Infor-
mationssysteme des LANUV sowie weitere Literaturquellen, die im Umweltbericht aufgeführt sind. Kon-
krete Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Zusammenstellung der Angaben haben sich bisher nicht er-
geben. Gleichwohl beruhen verschiedene Angaben auf allgemeinen Annahmen oder großräumigen Daten 
(z.B. faunistische Daten, Klimaangaben) und beinhalten eine gewisse Streuungsbreite. Zur Ermittlung und 
Beurteilung der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung in der vorliegenden Form bilden die zusam-
mengestellten Angaben jedoch eine hinreichende Grundlage. 

3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen 

(BauGB Anlage 1 Nr. 3 Buchstabe b) 

Gemäß der Anlage 1 Nr. 3 Buchstabe b zum BauGB, sind die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt zu beschreiben. Zweck die-
ser Beschreibung ist es, das Monitoring gem. § 4c BauGB für die Gemeinde vorzustrukturieren. Anders als 
bei der Überwachung nach § 4c BauGB, in dessen Rahmen insbesondere auf unvorhergesehene nachteilige 
Umweltauswirkungen eingegangen werden soll, werden bei der Vorstrukturierung alle geplanten Überwa-
chungsmaßnahmen aufgelistet. Die geplanten Überwachungsmaßnahmen orientieren sich an den zuvor 
ermittelten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich erheblicher Beeinträchtigun-
gen der Schutzgüter.   

Die Überwachsungsmaßnahmen werden im weiteren Verlauf des Verfahrens ergänzt.  

Tabelle 10: Geplante Überwachungsmaßnahmen 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

(BauGB Anlage 1 Nr. 3 Buchstabe c) 

Mit dem Umweltbericht zugrundeliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Errichtung von Wohngebieten und einem Dorfgebiet geschaffen werden. Dabei werden bereits 
bebaute Flächen zur Bestandssicherung in die Planung integriert. Zur Untersuchung der von den Bauleit-
planverfahren begründeten Umweltauswirkungen wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Deren Ergeb-
nisse werden im vorliegenden Umweltbericht zusammengefasst. 

Demnach kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 
Fläche, Boden, Landschaftsbild, und Kultur- und Sachgüter zunächst nicht ausgeschlossen werden.  

Mit der Planung werden weite Teile der am Ortsrand und zwischen der bestehenden Bebauung liegenden 
Vegetation entfernt. Diese dienen potenziell als Nahrungs- und Bruthabitat für diverse Vogelarten. Mit dem 
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Bau des Vorhabens geht zudem der Verlust schutzwürdiger Böden einher – durch Bodeneingriffe könnten 
Bodendenkmäler zerstört werden. Vor diesem Hintergrund werden verbindliche Kompensationsmaßnah-
men in die Plankonzeption aufgenommen und im weiteren Verlauf des Verfahrens ergänzt. Hierzu gehören 
die Vermeidung von Steingärten, die Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes, im weiteren Verlauf 
des Verfahrens noch zu bestimmende, externe Maßnahmen sowie die Meldung archäologischer Boden-
funde. 

In Bezug auf das Schutzgut Fläche wäre ein Ausgleich nur durch Entsiegelung oder Nutzungsaufgabe an 
anderer Stelle möglich. Da entsprechende Flächen, die für ihre derzeitige Nutzung nicht mehr benötigt 
werden, nicht zur Verfügung stehen, ist ein entsprechender Ausgleich vorliegend nicht möglich. Vor diesem 
Hintergrund erfolgt eine Abwägungsentscheidung zu Lasten des Schutzgutes. 

Im Plangebiet oder dem Umfeld sind wasserrechtliche Schutzgebiete oder oberirdische Gewässer nicht vor-
handen. Eine natürliche Versickerungsfähigkeit ist in den oberen Bodenschichten nicht gegeben. Auswir-
kungen auf das Grundwasser sind daher begrenzt. Daher ist von einer geringen, spezifischen Empfindlich-
keit des Schutzgutes auszugehen und baubedingte Auswirkungen werden, trotz überwiegender Versiege-
lung, als nicht erheblich erachtet. Der Bau und Betrieb von Wohngebieten führen zudem nur in stark ein-
geschränktem Maße zum Einsatz wassergefährdender Stoffe.  

Durch Wohngebiete werden in der Regel keine Emissionen hervorgerufen, die sich negativ auf die klimati-
sche oder lufthygienische Situation auswirken. Geringe Schadstoffmengen sind aufgrund zusätzlicher Ver-
kehre möglich.  

Das Landschaftsbild wird verändert. Aufgrund von Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie 
grünordnerischen Festsetzungen wird sich das Vorhaben jedoch in Siedlungsgefüge und Landschaftsbild 
einfügen. Der spätere Betrieb des Vorhabens lässt keine Besonderheiten erkennen, die zu einer maßgebli-
chen Veränderung des Landschaftsbildes führen.  

Durch die landwirtschaftliche Nutzung handelt es sich vorliegend um einen Lebensraum mit geringer bio-
logischer Vielfalt. Dieser ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen Spezialstandort für be-
sonders schutzwürdige Arten handelt. Die Empfindlichkeit ist damit gering. Durch die Wohnnutzung wer-
den sich ggf. andere Arten ansiedeln als bisher (z.B. Lebensraum Gebäude statt Acker), was aber nicht zu 
einer Minderung der Vielfalt führt.  

Visuelle Wechselwirkungen zwischen dem Plangebiet bzw. dem Planvorhaben mit Kulturlandschaftsberei-
chen oder Baudenkmälern sind nicht gegeben. Insofern sind planbedingte Konflikte mit Kulturgütern nicht 
erkennbar. 

Aufgrund der Entfernung zu diesen sind direkte Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten nicht zu 
erwarten.  
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